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ANZEIGE

«Das herausragende Ereignis
des Jahres ist gewiss die Annah-
me des Gesetzes über das Walli-
ser Schulwesen vom 15. Novem-
ber 1930 durch das Volk am 8.
Februar 1931, das die Anstel-
lungsbedingungen des Lehrper-
sonals der Primarschule und
der Wiederholungskurse re-
gelt», ist im Jahrbuch 1931 des
Schweizerischen Erziehungs-
wesens nachzulesen. Dies weist
auf die Bedeutung der Neurege-
lung hin, welche die Walliser
Lehrkräfte über bessere Arbeits-
bedingungen motivieren soll. 

Auf Messers Schneide
Doch der Entscheid fällt knapp
aus, mit einer Mehrheit von
nur gerade 467 Stimmen. Das

Gesetz gibt nicht nur unter,
sondern auch innerhalb der
Parteien Anlass zu heftigen
Diskussionen. Schliesslich se-
hen die Lehrkräfte, dass sich
ihre Lage wesentlich verbes-
sert; finanzschwache Gemein-
den werden unterstützt. Das
Gesetz verbietet gleichzeitig,
dass eine Lehrperson mehrere
Berufe ausübt. Der «Confédé-
ré» merkt an, dass eine Besser-
stellung der Lehrkräfte auch
dazu führen müsse, dass sich
diese zur Hauptsache auf 
den Unterricht konzentrieren
und sich nicht in der Politik
und in anderen Nebenaktivitä-
ten verzetteln. Es müssten 
die besten und anerkanntes-
ten Lehrmethoden in der 

Walliser Schule zur Anwen-
dung kommen.

Zulagen
Neben einer allgemeinen Lohn-
erhöhung für die Lehrpersonen
ist auch eine Zulage für Famili-
enväter und Familienmütter in
Artikel 20 vorgesehen. Diese Zu-
lage für verheiratete oder ver-
witwete Lehrkräfte mit minder-
jährigen Kindern beläuft sich

auf 10 Franken als Grundleis-
tung und weitere 10 Franken
pro Monat für jedes Kind, wel-
ches am Beginn des Schuljahres
das 15. Altersjahr noch nicht er-
reicht hat. Eine Familie kann
nur eine Zulage ausgerichtet be-
kommen, wird im Gesetz wei-
ter festgehalten. Andere Neure-
gelung: Im Krankheitsfalle er-
hält die Lehrkraft den Lohn
während weiteren drei Mona-

ten ausgerichtet. Der Lohn wird
auch bei unfallbedingten Ab-
senzen und während des Mili-
tärdienstes weiter bezahlt.
Beim Tod einer Lehrperson er-
hält die Familie drei weitere 
Monatslöhne. 

Mit diesen Neuerungen
tritt die Walliser Schule in die
Neuzeit ein, allerdings nicht im
Bezug auf Gleichberechtigung
von Frauen und Männern.

Die Lehrerinnen und Lehrer der Walliser Schule werden materiell
bessergestellt. zvg
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KOMMUNIKATION 

Radio vatikan nimmt seine Sen-
dungen auf. Der erste Sender
stammt von guglielmo Marconi.
Es handelt sich um den weltweit
stärksten Kurzwellensender. 

USA 

Das Empire
State Building in

New York wird
eingeweiht. zvg

HANDEL

Erfolgreicher
Export 

Die Walliser Landwirt-
schaft muss sich den Erfor-
dernissen der Marktwirt-
schaft anpassen, wenn sie
sich gegenüber der auslän-
dischen Konkurrenz be-
haupten will, die auch 
auf den nationalen Markt
drängt. Und sie muss ver-
mehrt rentabel betrieben
werden. Die Weinwirtschaft
reagiert mit der Schaffung
der genossenschaftskelle-
reien. Die Obst- und gemü-
seproduzenten ahmen sie
im Jahre 1931 nach. Sie
gründen die Walliser verei-
nigung der Früchte-Expor-
teure, die Unex. 

Diese Selbsthilfeor-
ganisation bemüht sich,
neue Absatzmöglichkeiten
für die Walliser Produkte zu
schaffen. Die besten Mittel
dazu sind gute Produkte
und ein attraktiver Preis.
Sie fordert ihre Mitglieder
auf, die Produktionsweise
zu rationalisieren und sie
redet einer ausgesproche-
nen Qualität das Wort, wie
sie die Kundschaft ver-
mehrt fordert. Die vereini-
gung macht Kontrollen. Die
Unex wächst rasch. Die
zahl ihrer Mitglieder be-
trägt 39 im Jahr 1936, das
entspricht praktisch dem
gesamten Obstmarkt, bis
auf die Apfelproduktion,
die leichter zu lagern und
damit zu vermarkten ist. 

Im Jahre 1934 tut
sich die Unex mit der Walli-
ser vereinigung für den
verkauf der Früchte zu-
sammen. 
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WALLISER SCHULE – DAS VOLK NIMMT EIN UMSTRITTENES GESETZ AN

Die Walliser Lehrerschaft
erhält Zulagen

Das neue Walliser Schulge-
setz führt nicht nur im Kan-
ton zu Reaktionen, sondern
sogar in genf. Dort widmet
die zeitschrift «Le Mouve-
ment féministe» am 11. Ja-
nuar 1931 dieser Neurege-
lung einen längeren Beitrag. 

Die zeitschrift berich-
tet, dass sich verschiedene
Abgeordnete im Walliser
Kantonsparlament für eine
gleichbehandlung von Leh-
rerinnen und Lehrern einge-
setzt hätten. Dabei erwähnt
sie einen grossrat Dr. Char-
voz, der sich vor allem für
die Belange der weiblichen
Lehrkräfte einsetzt. 

«Die 200 Franken im
Monat für Lehrer und 180
Franken für Lehrerinnen
macht während dem im
Wallis nur sechs Monate
dauernden Schuljahr einen
Lohnunterschied von 120
Franken aus, wie dies in Ar-
tikel 15 nachzulesen steht.
Der Lohnunterschied ist
nicht ausgeprägt, aber
trotzdem bezeichnend,
denn man kann für eine der-
art geringe Summe nicht
budgetpolitische Überle-
gungen ins Spiel bringen. Es
kann sich dabei nur um den

erklärten Willen handeln,
Frauen schlechter zu ent-
löhnen als Männer. Wer im
Besitz einer befristeten
Lehrerlaubnis ist, wird
ebenfalls unterschiedlich
behandelt: Lehrerinnen er-
halten 50 Franken, Lehrer
60 Franken.» Die zeitschrift
rechnet auch in anderen
Lehrkräftekategorien wie
jenen mit Fähigkeitsaus-
weis die erheblichen Lohn-
unterschiede zwischen den
geschlechtern vor. gleich-
zeitig wird erwähnt, dass
immerhin die Familienzula-
gen und anderen zulagen
sowohl für Frauen als für
Männer in gleicher Höhe
ausgerichtet werden. Aber
die Unterschiede bei der
grundbesoldung wären
durch nichts zu rechtferti-
gen, betont «Le Mouve-
ment féministe». 

gleichzeitig kritisiert
das Organ der genfer Fe-
ministinnen aber auch ihre 
gesinnungsgenossinnen im
Wallis und die Lehrerinnen
selber. Denn weder die
Frauenrechtlerinnen, die in
Sektionen in Siders und in
Monthey organisiert sind,
noch die weiblichen Lehr-

kräfte haben sich während
den Diskussionen im gros-
sen Rat dadurch ausge-
zeichnet, dass sie die
männlichen verteidiger ih-
rer Anliegen in irgend einer
Form unterstützt hätten,
etwa mit öffentlichen Pro-
testaktionen. Die Lehrerin-
nen im Kanton Wallis seien
noch nicht organisiert, so
war nur ein unzufriedenes
gemurmel angesichts der
flagranten Ungleichbe-
handlung zu hören. 

Das «Mouvement fé-
ministe» aus genf gibt wei-
ter der Hoffnung Ausdruck,
dass die Debatten im gros-
sen Rat Anlass dafür seien,
dass den arbeitenden Frau-
en endlich die gleichen
Rechte zugestanden wür-
den. Abgesehen von den
Diskussionen um den glei-
chen Lohn für gleiche Ar-
beit frappiert das tiefe
Lohnniveau der Lehrkräfte
im Kanton. Sie werden bis
über die Mitte des 20. Jahr-
hunderts darauf angewie-
sen sein, im Sommer ande-
re Berufe etwa in der Hotel-
lerie oder auf der Bahn aus-
zuüben, um ihr Auskom-
men zu bestreiten.

DAS GESETZ BESEITIGT DIE LOHNUNTERSCHIEDE NICHT

RUSSLAND

Stalin ordnet die zerstörung
der Christ-Erlöser-Kathedrale
in Moskau an. zvg

CHINA

Der Fluss Yangtsekjang über-
schwemmt weite Landstriche
und es sind Hunderttausende
von Toten zu beklagen.

SPANIEN

Proklamation
der Republik. 

Die Walliser Früchteprodu-
zenten schliessen sich 
zusammen, um am Markt
zu bestehen. zvg

AUTOMOBIL

Beginn der Langstreckenfahrt, der «gelben Kreuz-
fahrt», die von Beirut nach China führt und von Citroën
organisiert wird. zvg

«Mein Wallis ist: 
eine Lebens- und Energiequelle 

mit seinem wunderbaren Klima 
und Bergwanderungen.»
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Marylise Lathion
51 Jahre, Bankberaterin, WKB Filiale Vex

Wohnhaft in Basse-Nendaz


